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Gesamte Rechtsvorschrift für Bundesbahngesetz, Fassung vom 10.01.2020 

Langtitel 

Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Bundesbahnen 
(Bundesbahngesetz) 
StF: BGBl. Nr. 825/1992 (NR: GP XVIII RV 652 AB 828 S. 93. BR: AB 4400 S. 562.) 

Änderung 

BGBl. Nr. 288/1995 (VfGH) 
BGBl. Nr. 182/1996 (NR: GP XX IA 142/A AB 84 S. 13. BR: AB 5155 S. 611.) 
BGBl. Nr. 201/1996 (NR: GP XX RV 72 und Zu 72 AB 95 S. 16. BR: 5161, 5162, 5163, 5164 und 5165 
AB 5166 S. 612.) 
BGBl. I Nr. 15/1998 (NR: GP XX RV 948 AB 1038 S. 105. BR: AB 5588 S. 633.) 
[CELEX-Nr.: 391L0440, 395L0018, 395L0019] 
BGBl. I Nr. 174/1998 (VfGH) 
BGBl. I Nr. 166/1999 (NR: GP XX RV 1835 AB 2045 S. 180. BR: AB 6045 S. 657.) 
BGBl. I Nr. 26/2000 (NR: GP XXI RV 61 AB 67 S. 20. BR: 6095 AB 6098 S. 664.) 
[CELEX-Nr.: 392L0079] 
BGBl. I Nr. 95/2000 (NR: GP XXI RV 175 AB 259 S. 32. BR: 6163 AB 6175 S. 667.) 
BGBl. I Nr. 34/2001 (VfGH) 
BGBl. I Nr. 86/2001 (NR: GP XXI IA 438/A AB 699 S. 74. BR: 6372 AB 6406 S. 679.) 
BGBl. I Nr. 26/2002 (NR: GP XXI RV 852 AB 911 S. 87. BR: AB 6561 S. 683.) 
BGBl. I Nr. 32/2002 (NR: GP XXI RV 803 AB 909 S. 87. BR: AB 6559 S. 683.) 
BGBl. I Nr. 87/2002 (NR: GP XXI RV 1066 AB 1079 S. 100. BR: AB 6632 S. 687.) 
BGBl. I Nr. 71/2003 (NR: GP XXII RV 59 AB 111 S. 20. BR: 6788 AB 6790 S. 697.) 
[CELEX-Nr.: 31997L0078, 32001L0089] 
BGBl. I Nr. 138/2003 (NR: GP XXII RV 311 AB 340 S. 41. BR: 6925 AB 6950 S. 704.) 
[CELEX-Nr.: 31991L0440, 32001L0012, 31995L0018, 32001L0013, 32001L0014] 
BGBl. I Nr. 106/2004 (NR: GP XXII IA 423/A AB 580 S. 71. BR: AB 7113 S. 712.) 
BGBl. I Nr. 142/2004 (NR: GP XXII RV 653 AB 694 S. 87. BR: 7153 AB 7155 S. 716.) 
BGBl. I Nr. 180/2004 (NR: GP XXII RV 686 AB 734 S. 89. BR: 7160 AB 7184 S. 717.) 
[CELEX-Nr.: 32003L0030, 32003L0096] 
BGBl. I Nr. 80/2005 (NR: GP XXII RV 953 AB 1031 S. 115. BR: AB 7343 S. 724.) 
BGBl. I Nr. 125/2006 (NR: GP XXII RV 1412 AB 1501 S. 150. Einspr. d. BR: 1625 AB 1627 S. 160. 
BR: 7605 S. 736.) 
BGBl. I Nr. 24/2007 (NR: GP XXIII RV 43 AB 67 S. 20. BR: 7681 AB 7682 S. 745.) 
[CELEX-Nr.: 32003L0096, 32006L0048, 32006L0098, 32006L0112, 32006L0141] 
BGBl. I Nr. 95/2009 (NR: GP XXIV RV 227 AB 299 S. 32. BR: AB 8173 S. 774.) 
BGBl. I Nr. 111/2010 (NR: GP XXIV RV 981 AB 1026 S. 90. BR: 8437 AB 8439 S. 792.) 
[CELEX-Nr.: 32010L0012] 
BGBl. I Nr. 129/2011 (NR: GP XXIV AB 1611 S. 137. BR: AB 8643 S. 803.) 
BGBl. I Nr. 35/2012 (NR: GP XXIV RV 1685 AB 1708 S. 148. BR: 8686 AB 8688 S. 806.) 
BGBl. I Nr. 46/2014 (NR: GP XXV RV 140 AB 151 S. 30. BR: 9190 AB: 9194 S. 831.) 
BGBl. I Nr. 32/2015 (NR: GP XXV RV 454 AB 457 S. 59. BR: 9317 AB 9320 S. 838.) 
BGBl. I Nr. 64/2015 (NR: GP XXV RV 584 AB 605 S. 75. BR: AB 9383 S. 842.) 
BGBl. I Nr. 65/2015 (NR: GP XXV RV 585 AB 604 S. 75. BR: 9373 AB 9382 S. 842.) 
BGBl. I Nr. 60/2018 (NR: GP XXVI RV 196 AB 228 S. 34. BR: 9994 AB 10011 S. 883.) 
[CELEX-Nr.: 32014L0054] 

Sonstige Textteile 
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Der Nationalrat hat beschlossen: 

Text 

1. Teil 

Gesellschaft „Österreichische Bundesbahnen“ 

§ 1. (1) Der als Zweig der Betriebsverwaltung des Bundes gebildete Wirtschaftskörper 
„Österreichische Bundesbahnen“ wird Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Insoweit dieses 
Bundesgesetz keine abweichenden Regelungen enthält, sind die Bestimmungen des Gesetzes über 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl. Nr. 58/1906 in der jeweils geltenden Fassung, 
sinngemäß anzuwenden. Die Verwaltung der Anteilsrechte namens des Bundes obliegt dem 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr. 

(2) Die Gesellschaft führt die Firma „Österreichische Bundesbahnen“; die Bezeichnung kann als 
„ÖBB“ abgekürzt werden. Es finden die für Vollkaufleute geltenden Rechtsvorschriften Anwendung. Die 
Gesellschaft hat ihren Sitz in Wien. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 138/2003) 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 138/2003) 

2. Teil 

ÖBB-Holding AG 

Gründung und Errichtung 

§ 2. (1) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat eine Kapitalgesellschaft in 
Form einer Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital in der Höhe von 1,9 Milliarden Euro, dem 
Firmenwortlaut „Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft“, im Folgenden als ÖBB-
Holding AG bezeichnet, und dem Sitz in Wien zu gründen und zu errichten, deren Anteile dem Bund zu 
100 vH vorbehalten sind. Eine Gründungsprüfung entfällt. 

(2) Die Aufbringung des Grundkapitals erfolgt durch Einlage sämtlicher Anteile des Bundes an den 
Österreichischen Bundesbahnen. Die eingelegten Anteile sind mit dem Eigenkapital im Sinne von § 224 
Abs. 3 HGB gemäß der Bilanz der Österreichischen Bundesbahnen zum 31. Dezember 2003 anzusetzen. 

Verwaltung der Anteilsrechte 

§ 3. Die Verwaltung der Anteilsrechte namens des Bundes obliegt dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie. 

Unternehmensgegenstand 

§ 4. (1) Unternehmensgegenstand der ÖBB-Holding AG ist die Wahrnehmung ihrer Anteilsrechte an 
den Gesellschaften, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, mit der Zielsetzung einer 
strategischen Ausrichtung. 

(2) Wesentliche Aufgaben der Gesellschaft sind: 

 1. die Gesamtkoordination der Erstellung und Umsetzung der Unternehmensstrategien der 
Gesellschaften; 

 2. die Sicherstellung der Transparenz der eingesetzten öffentlichen Mittel. 

(3) Die ÖBB-Holding AG kann überdies sämtliche Maßnahmen setzen, die im Hinblick auf den ihr 
übertragenen Unternehmensgegenstand und ihre wesentlichen Aufgaben notwendig oder zweckmäßig 
sind. Dazu gehören im Personalwesen insbesondere strategische Maßnahmen für den Personalausgleich 
zwischen den Gesellschaften. 
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3. Teil 

Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen 

1. Hauptstück 

ÖBB-Personenverkehr AG 

Gründung und Errichtung 

§ 5. Zur Durchführung der Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen hat die ÖBB-
Holding AG bis spätestens 31. Mai 2004 eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital in der Höhe von 
70 000 Euro, dem Firmenwortlaut „ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft“, im Folgenden als ÖBB-
Personenverkehr AG bezeichnet, und dem Sitz in Wien zu gründen und zu errichten. 

Aufgabe 

§ 6. Aufgabe der ÖBB-Personenverkehr AG ist insbesondere die Beförderung von Personen, 
einschließlich der Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen, sowie die Herstellung und das 
Betreiben aller hiezu notwendigen Einrichtungen und die Besorgung aller damit zusammenhängenden 
oder dadurch veranlassten Geschäfte (zB der Erwerb von Beteiligungen) sowie vor allem das Führen 
eines öffentlichen Personenverkehrs auf Grund von Tarifen und Fahrplänen. Zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben hat die ÖBB-Personenverkehr AG geeignete Strukturen zu schaffen, die auf die Besonderheiten 
des Personenfern- und Personennahverkehrs Rücksicht nehmen. 

Aktionär 

§ 8. Die Aktien der ÖBB-Personenverkehr AG sind der ÖBB-Holding AG zu 100 vH vorbehalten. 

2. Hauptstück 

Rail Cargo Austria AG 

Gründung und Errichtung 

§ 9. Zur Durchführung der Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen hat die ÖBB-
Holding AG bis spätestens 31. Mai 2004 eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital in der Höhe von 
70 000 Euro, dem Firmenwortlaut „Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft“, im Folgenden als Rail Cargo 
Austria AG bezeichnet, und dem Sitz in Wien zu gründen und zu errichten. 

Aufgabe 

§ 10. Aufgabe der Rail Cargo Austria AG ist insbesondere die Beförderung von Gütern, 
einschließlich der Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen, sowie die Herstellung und das 
Betreiben aller hiezu notwendigen Einrichtungen und die Besorgung aller damit zusammenhängenden 
oder dadurch veranlassten Geschäfte (zB der Erwerb von Beteiligungen) sowie vor allem das Führen 
eines öffentlichen Güterverkehrs auf Grund von Tarifen. 

Aktionär 

§ 12. Die Aktien der Rail Cargo Austria AG sind der ÖBB-Holding AG zu 100 vH vorbehalten. 

3. Hauptstück 

ÖBB-Produktion GmbH 

Gründung und Errichtung 

§ 13. (1) Zur Durchführung der Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen haben die 
ÖBB-Personenverkehr AG und die Rail Cargo Austria AG bis spätestens 30. Juni 2004 eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital in der Höhe von 35 000 Euro, dem Firmenwortlaut 
„ÖBB-Traktion Gesellschaft mbH“, im Folgenden als ÖBB-Traktion GmbH bezeichnet, und dem Sitz in 
Wien zu gründen und zu errichten, wobei die genannten Gesellschaften zu einem wirtschaftlich 
zweckmäßigen Verhältnis an der ÖBB-Traktion GmbH beteiligt sind. Für die Dauer ihrer beherrschenden 
Beteiligung an der ÖBB-Traktion GmbH haben die ÖBB-Personenverkehr AG und die Rail Cargo 
Austria AG eine einvernehmliche Beauftragung der ÖBB-Traktion GmbH vorzunehmen und für eine 
einvernehmliche Geschäftsführung der ÖBB-Traktion GmbH zu sorgen. 

(2) Der Firmenwortlaut der „ÖBB-Traktion Gesellschaft mbH“ lautet mit der Eintragung der 
Änderung ins Firmenbuch „ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH“. 
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(3) Die Vereinigung sämtlicher Anteile an der ÖBB-Produktion Gesellschaft mbH, im Folgenden als 
ÖBB-Produktion GmbH bezeichnet, bei der ÖBB-Personenverkehr AG, bei der Rail Cargo Austria AG, 
oder bei einer Kapitalgesellschaft, an der diese oder eine dieser beiden beherrschend beteiligt ist, sowie 
die Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens der ÖBB-Produktion GmbH oder wesentlicher Teile 
davon, gleichgültig ob im Wege der Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge (beispielsweise durch Spaltung 
oder Verschmelzung) auf eine der zuvor bezeichneten Gesellschaften, sind zulässig. 

Aufgabe 

§ 14. Aufgabe der ÖBB-Produktion GmbH ist insbesondere die Erbringung von Traktions- und 
Serviceleistungen für und im Zusammenhang mit anderen Eisenbahnunternehmen; weiters können auch 
Verschubleistungen erbracht werden. 

4. Hauptstück 

ÖBB-Technische Services-GmbH 

Gründung und Errichtung 

§ 16. (1) Zur Durchführung der Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen haben die 
ÖBB-Personenverkehr AG und die Rail Cargo Austria AG bis spätestens 30. Juni 2004 eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung mit einem Stammkapital in der Höhe von 35 000 Euro, dem Firmenwortlaut 
„ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH“, im Folgenden als ÖBB-Technische Services-GmbH 
bezeichnet, und dem Sitz in Wien zu gründen und zu errichten, wobei die genannten Gesellschaften zu 
einem wirtschaftlich zweckmäßigen Verhältnis an der ÖBB-Technische Services-GmbH beteiligt sind. 
Für die Dauer ihrer beherrschenden Beteiligung an der ÖBB-Technische Services-GmbH haben die ÖBB-
Personenverkehr AG und die Rail Cargo Austria AG eine einvernehmliche Beauftragung der ÖBB-
Technische Services-GmbH vorzunehmen und für eine einvernehmliche Geschäftsführung der ÖBB-
Technische Services-GmbH zu sorgen. 

(2) Die Vereinigung sämtlicher Anteile an der ÖBB-Technische Services-GmbH bei der ÖBB-
Personenverkehr AG, bei der Rail Cargo Austria AG, oder bei einer Kapitalgesellschaft, an der diese oder 
eine dieser beiden beherrschend beteiligt ist, sowie die Übertragung des ganzen Gesellschaftsvermögens 
der ÖBB-Technische Services-GmbH oder wesentlicher Teile davon, gleichgültig ob im Wege der 
Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge (beispielsweise durch Spaltung oder Verschmelzung) auf eine der 
zuvor bezeichneten Gesellschaften, sind zulässig. 

Aufgabe 

§ 17. (1) Aufgabe der ÖBB-Technische Services-GmbH ist insbesondere die Erbringung von 
Leistungen für und im Zusammenhang mit Schienenfahrzeugen. 

(2) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben für Zwecke des Eisenbahnbetriebes und des Eisenbahnverkehrs 
ist die ÖBB-Technische Services-GmbH ein Eisenbahnunternehmen. 

6. Hauptstück 

ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 

Gründung und Errichtung 

§ 23. Zur Durchführung der Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen hat die 
Gesellschaft Österreichische Bundesbahnen bis spätestens 30. Juni 2004 eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung mit einem Stammkapital in der Höhe von 35 000 Euro, dem Firmenwortlaut „ÖBB-
Immobilienmanagement Gesellschaft mbH“, im Folgenden als ÖBB-Immobilienmanagement GmbH 
bezeichnet, und dem Sitz in Wien zu gründen und zu errichten. 

Aufgabe 

§ 24. (1) Aufgabe der ÖBB-Immobilienmanagement GmbH ist insbesondere die Verfügung über die 
Nutzungsrechte sowie die bestmögliche Bewirtschaftung (einschließlich der Verwaltung) und Verwertung 
der Liegenschaften der ÖBB-Infrastruktur AG, ausgenommen jene der Schieneninfrastruktur gemäß 
§ 10a Eisenbahngesetz 1957, die für den Eisenbahnbetrieb und den Eisenbahnverkehr benötigt werden, 
und jene Liegenschaften, die ein Eisenbahninfrastrukturunternehmen für die Zurverfügungstellung 
sonstiger Leistungen (§ 58 Eisenbahngesetz 1957) benötigt. 

(2) Die zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderlichen Rechte sind der ÖBB-Immobilienmanagement 
GmbH einzuräumen. 
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7. Hauptstück 

ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG 

Gründung und Errichtung 

§ 25. Zur Durchführung der Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen hat die ÖBB-
Holding AG bis spätestens 31. Mai 2004 eine Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital in der Höhe von 
70 000 Euro, dem Firmenwortlaut „ÖBB-Infrastruktur Betrieb Aktiengesellschaft“, im Folgenden als 
ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG bezeichnet, und dem Sitz in Wien zu gründen und zu errichten. 

8. Hauptstück 

ÖBB-Infrastruktur Bau AG 

Umwandlung der Österreichischen Bundesbahnen 

§ 29. Zur Durchführung der Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen werden die nach 
den im 1. bis 5. und im 7. Hauptstück angeordneten Spaltungsmaßnahmen mit dem Restvermögen 
ausgestatteten Österreichischen Bundesbahnen unter sinngemäßer Anwendung des Zweiten Abschnittes 
„Umwandlung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft“ des Elften Teiles 
„Umwandlung“ des Aktiengesetzes 1965 in der geltenden Fassung in eine Aktiengesellschaft mit der 
Firma „ÖBB-Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft“, im Folgenden als ÖBB-Infrastruktur Bau AG 
bezeichnet, mit dem Sitz in Wien und dem Grundkapital entsprechend dem Stammkapital der 
Österreichischen Bundesbahnen nach den Spaltungen, wobei das Grundkapital einen Mindestbetrag von 
70 000 Euro nicht unterschreiten darf, umgewandelt. Die Umwandlung ist bis spätestens 30. September 
2005 zur Eintragung in das Firmenbuch anzumelden. Der ÖBB-Infrastruktur Bau AG verbleiben 
insbesondere die bisherigen Teilbetriebe Planung und Engineering (Teilbereich Projekte), Kraftwerke und 
alle Liegenschaften, soweit sie nicht für die abgespaltenen Teilbetriebe betriebsnotwendig sind. 

Verschmelzung mit der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG 

§ 29a. (1) Die ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG wird mit Ablauf des 31. Dezember 2008 im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge mit der ÖBB-Infrastruktur Bau AG als übernehmende Gesellschaft unter 
sinngemäßer Anwendung des ersten Abschnittes „Verschmelzung von Aktiengesellschaften“ des neunten 
Teiles des Aktiengesetzes 1965 „Verschmelzung“ verschmolzen, wobei der Verschmelzungsstichtag mit 
1. Januar 2009 festzulegen und die Verschmelzung spätestens am 30. September 2009 zur Eintragung in 
das Firmenbuch anzumelden ist. Eine Gegenleistung (Gewährung von Aktien der ÖBB-Infrastruktur Bau 
AG) entfällt. 

(2) Ein Verschmelzungsbericht und Prüfungen des Verschmelzungsvertrages durch 
Verschmelzungsprüfer der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft entfallen. 

(3) Die Firma der übernehmenden Gesellschaft lautet mit der Eintragung der Verschmelzung ins 
Firmenbuch „ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft“. Diese wird in diesem Bundesgesetz als ÖBB-
Infrastruktur AG bezeichnet. 

Aktionär 

§ 30. Die Aktien der ÖBB-Infrastruktur AG sind der ÖBB-Holding AG zu 100 vH vorbehalten. 

Aufgabe 

§ 31. (1) Aufgabe der ÖBB-Infrastruktur AG ist insbesondere die eines 
Eisenbahninfrastrukturunternehmens, in dem eine bedarfsgerechte und sichere Schieneninfrastruktur 
(einschließlich Hochleistungsstrecken) geplant, gebaut, instandgehalten (d. i. Wartung, Inspektion, 
Entstörung, Instandsetzung und Reinvestition), bereitgestellt und betrieben wird; weiters können auch 
Verschubleistungen erbracht werden. 

(2) Dafür ist ein integriertes Infrastruktur-Anlagenmanagement der ÖBB-Infrastruktur AG mit dem 
Ziel der Steuerung sämtlicher streckenbezogener Maßnahmen und deren Finanzierungen zu 
implementieren. Für die operative Umsetzung sind im Sinne der fortlaufenden Restrukturierung unter 
anderem 

 1. eine GmbH für die Baudienstleistungen vorzusehen, sowie 

 2. geeignete rechtliche Strukturen für den Neu- und Ausbau zur Umsetzung definierter 
Rahmenplanbauprojekte zu schaffen. 

(3) Die ÖBB-Infrastruktur AG ist auch zur Planung und zum Bau von sonstigen 
Infrastrukturvorhaben berechtigt, sofern hiefür die Kostentragung durch Dritte sichergestellt ist. 
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Verschmelzung mit der Brenner Eisenbahn GmbH 

§ 34. (1) Die Brenner Eisenbahn GmbH wird mit Ablauf des 31. Dezember 2008 im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge mit der ÖBB-Infrastruktur AG als übernehmende Gesellschaft unter sinngemäßer 
Anwendung des zweiten Abschnittes „Rechtsformübergreifende Verschmelzung“ des neunten Teiles des 
Aktiengesetzes 1965 „Verschmelzung“ verschmolzen, wobei der Verschmelzungsstichtag mit 1. Jänner 
2009 festzulegen und die Verschmelzung spätestens am 30. September 2009 zur Eintragung in das 
Firmenbuch anzumelden ist. Mit Eintragung der Verschmelzung im Firmenbuch gehen alle 
privatrechtlichen und öffentlich rechtlichen Aufgabenstellungen, Rechte und Pflichten der Brenner 
Eisenbahn GmbH auf die ÖBB-Infrastruktur AG über. 

(2) Ein Verschmelzungsbericht und Prüfungen des Verschmelzungsvertrages durch 
Verschmelzungsprüfer der übertragenden und der übernehmenden Gesellschaft entfallen. 

Teilbetrieb Verschub 

§ 34a. (1) Der Teilbetrieb Verschub der ÖBB-Infrastruktur AG oder Teile desselben ist im Sinne der 
fortlaufenden Restrukturierung an die ÖBB-Produktion GmbH im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter 
sinngemäßer Anwendung des Bundesgesetzes über die Spaltung von Kapitalgesellschaften (Spaltung zur 
Aufnahme) zu übertragen. Hiezu ist ein Spaltungs- und Übernahmevertrag aufzustellen und 
abzuschließen. 

(2) Das Grundkapital der ÖBB-Infrastruktur AG als übertragende Gesellschaft ist um den Buchwert 
des übertragenen Teilbetriebes Verschub oder Teile desselben herabzusetzen; das Stammkapital der 
ÖBB-Produktion GmbH ist in einem angemessenen Verhältnis zum Buchwert des übernommenen 
Teilbetriebes Verschub oder Teile desselben durch Erhöhung der Stammeinlage der beiden 
Gründungsgesellschaften um den gleichen Betrag zu erhöhen, der verbleibende Wert ist in die 
Kapitalrücklage einzustellen. 

4. Teil 

Schieneninfrastruktur 

Bereitstellung der Schieneninfrastruktur und Schieneninfrastrukturvorhaben 

§ 42. (1) Die ÖBB-Infrastruktur AG trägt die Kosten für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Der Bund 
leistet der ÖBB-Infrastruktur AG über deren Ersuchen insbesondere für den Betrieb der 
Schieneninfrastruktur und deren Bereitstellung an die Nutzer insoweit und solange einen Zuschuss, als 
die unter den jeweiligen Marktbedingungen von den Nutzern der Schieneninfrastruktur zu erzielenden 
Erlöse die bei sparsamer und wirtschaftlicher Geschäftsführung anfallenden Aufwendungen nicht 
abdecken. 

(2) Weiters leistet der Bund zur Instandhaltung, zur Planung und zum Bau von Schieneninfrastruktur 
Zuschüsse. 

(3) Über die Zuschüsse gemäß Abs. 1 und 2 sind zwischen dem Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und der ÖBB-
Infrastruktur AG zwei gesonderte Verträge mit jeweils sechsjähriger Laufzeit abzuschließen, in denen der 
Zuschussgegenstand, die Höhe der dafür zu gewährenden Zuschüsse, die allgemeinen und besonderen 
Zuschussbedingungen und die Zahlungsmodalitäten festzulegen sind. Die Verträge sind jährlich jeweils 
um ein Jahr zu ergänzen und auf den neuen sechsjährigen Zeitraum anzupassen. 

(4) In dem Vertrag über den Zuschuss gemäß Abs. 1 ist auch die laufende Verbesserung der Qualität 
der Schieneninfrastruktur und ihrer Sicherheit durch die ÖBB-Infrastruktur AG, insbesondere bezüglich 
der Strecken unter Berücksichtigung des technischen Ausrüstungsstandes, der Verfügbarkeit und der 
Personalproduktivität zu regeln. Weiters ist vorzusehen, dass die ÖBB-Infrastruktur AG dem 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie dem Bundesminister für Finanzen einen 
jährlichen Rationalisierungs- und Einsparungsplan mit einer halbjährlichen Vorschaurechnung 
vorzulegen hat. 

(5) In dem Vertrag über den Zuschuss gemäß Abs. 2 ist ein Projektkostencontrolling vorzusehen, 
welches ein Effizienzsteigerungsprogramm beinhaltet. Die Ergebnisse sind jährlich in Form eines 
Berichtes dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie sowie dem Bundesminister für 
Finanzen vorzulegen. 

(6) Grundlage der Verträge gemäß Abs. 3 ist insbesondere der von der ÖBB-Infrastruktur AG zu 
erstellende Geschäftsplan mit einer genauen Beschreibung der zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Maßnahmen zur bedarfsgerechten und sicheren Bereitstellung der Schieneninfrastruktur 
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einschließlich der Zeit- und Kostenpläne sowie der Rationalisierungspläne und einer Vorschau der 
Benützungs- und anderen Entgelte. Der Geschäftsplan ist jährlich jeweils um ein Jahr zu ergänzen und 
auf den neuen sechsjährigen Zeitraum anzupassen. 

(7) Als Grundlage des Vertrages über den Zuschuss gemäß Abs. 2 und als Bestandteil des 
Geschäftsplanes hat die ÖBB-Infrastruktur AG einen sechsjährigen Rahmenplan zu erstellen, der 
jahresweise die Mittel für die Instandhaltung (insbesondere Instandsetzung und Reinvestition) sowie für 
die Erweiterungsinvestitionen zu enthalten hat. Im Rahmenplan sind die Erweiterungsinvestitionen (Neu- 
und Ausbau) nach Maßgabe des Projektfortschrittes als in der Planungs- oder Errichtungsphase befindlich 
gesondert auszuweisen. Bei der Erstellung des Rahmenplanes ist jeweils auf jene Festlegungen im mit 
dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie und dem Bundesminister für Finanzen 
abgestimmten Zielnetz Bedacht zu nehmen, welche die Schieneninfrastruktur der ÖBB-Infrastruktur AG 
betreffen. Der Rahmenplan ist jährlich jeweils um ein Jahr zu ergänzen und auf den neuen sechsjährigen 
Zeitraum anzupassen. Der Rahmenplan hat alle für das Unternehmen entscheidungsrelevanten 
Informationen, soweit zweckmäßig und zutreffend, zu enthalten, insbesondere eine genaue Beschreibung 
der Projekte, Kapazitätsanalysen und Prognosen über die erwarteten Verkehrszuwächse, ferner einen 
Zeitplan mit projektsbezogenen Planungs- und Baufortschritten sowie eine aktuelle Kostenschätzung, 
eine Kosten-Nutzen-Analyse, ein Betriebsprogramm sowie eine Darstellung der mit den Vorhaben 
erzielbaren Qualität der Schieneninfrastruktur. Im Rahmenplan sind die in Planung befindlichen 
Vorhaben von den in Bau befindlichen Vorhaben getrennt auszuweisen. 

Besonderes regionales Interesse 

§ 44. Die Gewährung eines Zuschusses für die Bereitstellung oder die Aufnahme in den Rahmenplan 
für die Planung und den Bau von Schieneninfrastrukturvorhaben im besonderen regionalen Interesse kann 
davon abhängig gemacht werden, dass entsprechende Beiträge von Dritten, insbesondere von betroffenen 
Gebietskörperschaften, zu den Investitions- und Bereitstellungskosten geleistet werden. 

Überwachung vertraglicher Verpflichtungen 

§ 45. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie bzw. die von ihm betraute 
Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH hat die Einhaltung der von der ÖBB-Infrastruktur 
AG gemäß § 42 übernommenen vertraglichen Verpflichtungen zu überwachen und die finanzielle 
Abwicklung der Zuschussverträge zu besorgen. Die hiezu erforderlichen Voraussetzungen, insbesondere 
die Vorlage von laufenden Tätigkeitsberichten einschließlich der Planerfüllung hinsichtlich Zeit und 
Kosten, ist in den Verträgen zu regeln. 

Benützungsentgelte und sonstige Entgelte 

§ 46. Die für den Zugang zur Schieneninfrastruktur festzulegenden Benützungsentgeltkategorien und 
Benützungsentgeltsätze und die für die Zurverfügungstellung sonstiger Leistungen festzulegenden 
Kategorien und Sätze sonstiger Entgelte bedürfen der Zustimmung des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie. 

Erforderliche Mittel, Bundeshaftung 

§ 47. (1) Der Bund, vertreten durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
gemeinsam mit dem Bundesminister für Finanzen, hat dafür zu sorgen, dass der ÖBB-Infrastruktur AG 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Aufrechterhaltung ihrer Liquidität und des Eigenkapitals 
erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, soweit die Aufgaben vom Geschäftsplan gemäß § 42 Abs. 6 
umfasst sind. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt im Namen des Bundes zur Finanzierung von 
Schieneninfrastruktur für Anleihen, Darlehen, Kredite und sonstige Kreditoperationen der ÖBB-
Infrastruktur AG, einschließlich der damit verbundenen Finanzierungskosten, eine Haftung gemäß § 66 
Bundeshaushaltsgesetz, BGBl. Nr. 213/1986, zu übernehmen. 

5. Teil 

Gemeinwirtschaftliche Leistungen 

§ 48. Für die Bestellung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen für den Bund im Sinne der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Strasse und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1170/70 des Rates, ABl. Nr. L 315 
vom 3. Dezember 2007 S 1, ist der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen zuständig. 
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Bericht an den Nationalrat 

§ 49. Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat alljährlich dem Nationalrat 
einen Bericht über die von ihm bestellten gemeinwirtschaftlichen Leistungen und die eingetretenen 
Veränderungen vorzulegen. 

6. Teil 

Sonderbestimmungen 

Abgabenrechtliche Begünstigungen 

§ 50. (1) Für die in diesem Bundesgesetz geregelten Gründungs-, Umgründungs-, Verschmelzungs- 
und Umwandlungsvorgänge und die damit im Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäfte oder 
rechtsgeschäftlichen Erklärungen sind keine bundesgesetzlich geregelten Abgaben zu entrichten. 

(2) Die ÖBB-Infrastruktur AG ist von bundesgesetzlichen Abgaben mit Ausnahme der 
Umsatzsteuer, von den Bundesverwaltungsabgaben sowie den Gerichts- und Justizverwaltungsabgaben 
befreit, soweit sich diese Abgaben und Gebühren aus der Erfüllung der jeweiligen in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Aufgaben dieser Gesellschaft ergeben. Unbeschadet dieser Bestimmungen 
findet § 2 Z 1 lit. b Grundsteuergesetz 1955 auf den Grundbesitz der ÖBB-Infrastruktur AG Anwendung. 
Die Abgabenbefreiung erstreckt sich in Bezug auf die Grunderwerbsteuer, die aus Anlass eines 
Grundstückserwerbes durch die ÖBB-Infrastruktur AG anfällt, auch auf den jeweiligen Vertragspartner. 

(3) Die von der ÖBB-Holding AG entrichtete Kommunalsteuer ist von den gemäß § 3 Abs. 4 des 
Kommunalsteuergesetzes 1993, BGBl. Nr. 819/1993, in der jeweils geltenden Fassung im Unternehmen 
ÖBB-Gesellschaften zusammengefassten Gesellschaften konzernintern in dem Verhältnis zu tragen, in 
dem ihre Arbeitslöhne weder dem Bereich Infrastruktur noch der Erbringung gemeinwirtschaftlicher 
Leistungen zuzuordnen sind. 

Rechtsvertretung 

§ 50a. Die ÖBB-Holding AG sowie Gesellschaften, die mittelbar oder unmittelbar im 
Mehrheitseigentum der ÖBB-Holding AG stehen, können sich von der Finanzprokuratur gemäß dem 
Prokuraturgesetz, StGBl. Nr. 172/1945, in der jeweils geltenden Fassung gegen Entgelt rechtlich vertreten 
und beraten lassen. 

Konzessionsfreiheit 

§ 51. Zum Bau und zum Betrieb von Haupt- und Nebenbahnen bedarf die ÖBB-Infrastruktur AG 
keiner Konzession nach dem Eisenbahngesetz 1957. Schon für die Planung und den Bau neuer 
Schieneninfrastrukturvorhaben kommen ihr die Rechte und Pflichten eines Eisenbahnunternehmens zu. 

Anwendung von Vergabevorschriften 

§ 51a. Bei der Vergabe jener Leistungen, welche die ÖBB-Infrastruktur AG zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben von jenen Gesellschaften, an denen sie 100 vH der Anteile hält, benötigt, ist das 
Bundesvergabegesetz 2006 nicht anzuwenden. 

Beobachtung von Aufsichtsratssitzungen 

§ 51b. Die Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH ist berechtigt, einen auf 
Vorschlag der Geschäftsführung der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH vom 
Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie bestellten Bediensteten zu solchen Sitzungen 
des Aufsichtsrates der ÖBB-Infrastruktur AG zu entsenden, in denen Gegenstände behandelt werden, 
deren Wahrnehmung in den gesetzlichen Aufgabenbereich der Schieneninfrastruktur-
Dienstleistungsgesellschaft mbH fällt. 

7. Teil 

Bedienstete, Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 

Übernahme der Bediensteten und der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger 

§ 52. (1) Das Unternehmen Österreichische Bundesbahnen und mit Rechtswirksamkeit der 
angeordneten Spaltungs- und Umwandlungsvorgänge die ÖBB-Holding AG, die im 3. Teil dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2003 angeführten Gesellschaften, 
deren Rechtsnachfolger und Unternehmen, die durch Maßnahmen der Umgründung im Rahmen des 
bestehenden Gesellschaftsrechts aus einer der Gesellschaften hervorgegangen sind, sowie die 
Unternehmen, auf die die Dienstverhältnisse der am 31. Dezember 2003 bei den Österreichischen 
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Bundesbahnen beschäftigten Bediensteten infolge eines (auch mehrmaligen) Betriebsüberganges oder 
vertraglich übergegangen sind, setzen die Rechte und Pflichten des Bundes gegenüber den aktiven 
Bediensteten und den Empfängern von Ruhe- und Versorgungsgenüssen fort. 

(1a) Der Bund hat wie ein Ausfallsbürge (§ 1356 ABGB) jedem aktiven Bediensteten, der sich zum 
Stichtag 31. Dezember 1992 in einem Dienstverhältnis zum Bund/Wirtschaftskörper Österreichische 
Bundesbahnen befunden hat, für die Befriedigung seiner Forderungen aus folgenden Dienstverhältnissen 
zu haften: 

 1.  - Dienstverhältnisse zum Unternehmen Österreichische Bundesbahnen, 

 – Dienstverhältnisse zur ÖBB-Holding AG und zu den im 3. Teil dieses Bundesgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2003 angeführten Gesellschaften, 

sowie zu deren Rechtsnachfolgern oder Unternehmen, die durch Maßnahmen der Umgründung 
im Rahmen des bestehenden Gesellschaftsrechts aus einer der Gesellschaften hervorgegangen 
sind; 

 2. Dienstverhältnisse zu Unternehmen, auf die am 31. Dezember 2003 bei den Österreichischen 
Bundesbahnen beschäftigte Mitarbeiter infolge eines (auch mehrmaligen) Betriebsüberganges 
oder vertraglich nach dem 31. Dezember 2003 übergehen. 

(1b) Die Höhe der Haftung gemäß Abs. 1a ist mit jenem Betrag begrenzt, der sich zum Stichtag 
31. Dezember 1992 aus dem für den aktiven Bediensteten maßgeblich gewesenen Besoldungsverhältnis 
unter Berücksichtigung seiner Verwendung zu diesem Zeitpunkt zuzüglich der in diesem 
Besoldungsverhältnis vorgesehenen regelmäßigen Vorrückungen ergibt. 

(1c) Die Haftung gemäß Abs. 1a gilt für jene Bediensteten, die in ein Arbeitsverhältnis zu den 
Österreichischen Bundesbahnen nach den Rechtsgrundlagen für neu eintretende Bedienstete übergetreten 
sind, nur für die bis zum Zeitpunkt dieses Übertrittes entstandenen Forderungen aus dem Dienstverhältnis 
zum Unternehmen Österreichische Bundesbahnen. 

(2) Der Bund trägt den Pensionsaufwand für die in den Anwendungsbereich des Bundesbahn-
Pensionsgesetzes fallenden Personen (Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger) in jenem Ausmaß, das 
auf Grund der Umsetzung der Maßnahmen gemäß Abs. 6 nachvollziehbar ist. 

(2a) Alle Gesellschaften, die Mitarbeiter beschäftigen, für die der Bund gemäß Abs. 2 den 
Pensionsaufwand zu tragen hat, sind verpflichtet, 

 1. der Bundesministerin oder dem Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport, dem 
Bundesminister für Finanzen und dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
diejenigen mit dem Dienstverhältnis dieser Mitarbeiter in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden Daten anonymisiert und aggregiert zur Verfügung zu stellen, die eine wesentliche 
Voraussetzung für die Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben hinsichtlich dieser 
Mitarbeiter und für die Kontrolle des vom Bund nach Abs. 2 zu tragenden Aufwands bilden, und 

 2. dem Bundesminister für Finanzen die Daten, die für die Erstellung des Bundesvoranschlages und 
des Bundesrechnungsabschlusses sowie für die Kontrolle des Beitrages erforderlich sind, der zur 
Deckung des Pensionsaufwandes nach Abs. 3 zu entrichten ist, zur Verfügung zu stellen. 

Die nach Z 1 zu übermittelnden Daten und die Art der Übermittlung sind von der Bundesministerin oder 
dem Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen und dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung 
festzulegen. Die nach Z 2 zu übermittelnden Daten und die Art der Übermittlung sind von der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen durch Verordnung festzulegen. 

(3) Alle Gesellschaften, die Mitarbeiter beschäftigen, für die der Bund gemäß Abs. 2 den 
Pensionsaufwand zu tragen hat, haben an den Bund monatlich einen Beitrag zur Deckung des 
Pensionsaufwandes zu leisten. Dieser Beitrag beträgt im Jahr 2003 26,13% und im Jahr 2004 26,26% des 
Aufwandes an Aktivbezügen der jeweiligen Gesellschaft für jene Personen, für die der Bund den 
Pensionsaufwand gemäß Abs. 2 zu tragen hat, und ab dem 1. Jänner 2005 entspricht dieser Betrag dem im 
ASVG vorgesehenen Dienstgeber-Beitrag zur Pensionsversicherung. 

(3a) Der in den Anwendungsbereich des Bundesbahn-Pensionsgesetzes fallende Mitarbeiter hat 

 1. einen monatlichen Pensionsbeitrag sowie einen Pensionsbeitrag von jeder Sonderzahlung und 

 2. einen monatlichen Pensionssicherungsbeitrag sowie einen Pensionssicherungsbeitrag von jeder 
Sonderzahlung 

zu entrichten, es sei denn, dass er auf die Pensionsversorgung verzichtet hat. Für die nicht 
ruhegenussfähige Zeit einer Beurlaubung gegen Karenz der Gebühren sind keine Pensionsbeiträge zu 
leisten. 
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(3b) Die Bemessungsgrundlage für den Pensionsbeitrag und den Pensionssicherungsbeitrag bilden 
das Gehalt, der der jeweiligen besoldungsrechtlichen Stellung des Mitarbeiters entsprechende 
Nebengebührendurchschnittssatz und die ruhegenussfähigen Zulagen. Die Bemessungsgrundlage für den 
Pensionsbeitrag und den Pensionssicherungsbeitrag von der Sonderzahlung bildet der dem Gehalt und 
den ruhegenussfähigen beitragspflichtigen Zulagen entsprechende Teil der Sonderzahlung. Der 
Pensionsbeitrag beträgt 10,25%, der Pensionssicherungsbeitrag 4,8%. 

(3c) Der Ruhegenussempfänger hat von den monatlich wiederkehrenden Geldleistungen, die ihm 
nach dem Bundesbahn-Pensionsgesetz (BB-PG), BGBl. I Nr. 86/2001, gebühren oder gewährt werden, 
einen Pensionssicherungsbeitrag von 4,05%, ab 1. Jänner 2001 von 4,3%, ab 1. Jänner 2002 von 4,55%, 
ab 1. Jänner 2003 von 4,8% und ab 1. Jänner 2004 von 5,8% zu leisten. 

(4) Der Versorgungsgenussempfänger hat von den monatlich wiederkehrenden Geldleistungen, die 
ihm nach dem BB-PG gebühren oder gewährt werden, einen Pensionssicherungsbeitrag von 1,8% zu 
leisten. 

(4a) Die Haushaltszulage und die Zulage nach § 23 Abs. 3 BB-PG bleiben für die Bemessung von 
Pensionsbeiträgen und Pensionssicherungsbeiträgen außer Betracht. 

(4b) Bis 31. Dezember 2004 verbleiben die Pensionsbeiträge bei den in Abs. 3 angeführten 
Gesellschaften. Die Pensionssicherungsbeiträge sind bis 31. Dezember 2004 an den Bund abzuführen. Ab 
1. Jänner 2005 sind die Pensionsbeiträge und die Pensionssicherungsbeiträge gemäß Abs. 3b, 3c und 4 an 
den Bund abzuführen. Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge und Pensionssicherungsbeiträge sind 
nicht zurückzuerstatten. 

(5) Der Pensionssicherungsbeitrag vermindert sich wie folgt: 

 1. Der Pensionssicherungsbeitrag vermindert sich für aktive Bundesbahnbeamte, die auf ihr 
Ansuchen gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung frühestens mit 
Ablauf des 30. Juni 2021 in den dauernden Ruhestand zu versetzen gewesen wären, ab 1. Jänner 
2000 um 1,5 Prozentpunkte. 

 2. Der Pensionssicherungsbeitrag vermindert sich für Ruhegenüsse, 

 a) die erstmals ab dem 1. Jänner 2003 gebühren, um 0,13 Prozentpunkte, 

 b) die erstmals ab dem 1. Jänner 2004 gebühren, um 0,26 Prozentpunkte, 

 c) die erstmals ab dem 1. Jänner 2005 gebühren, um 0,38 Prozentpunkte, 

 d) die erstmals ab dem 1. Jänner 2006 gebühren, um 0,51 Prozentpunkte, 

 e) die erstmals ab dem 1. Jänner 2007 gebühren, um 0,64 Prozentpunkte, 

 f) die erstmals ab dem 1. Jänner 2008 gebühren, um 0,77 Prozentpunkte, 

 g) die erstmals ab dem 1. Jänner 2009 gebühren, um 0,89 Prozentpunkte, 

 h) die erstmals ab dem 1. Jänner 2010 gebühren, um 1,02 Prozentpunkte, 

 i) die erstmals ab dem 1. Jänner 2011 gebühren, um 1,15 Prozentpunkte, 

 j) die erstmals ab dem 1. Jänner 2012 gebühren, um 1,28 Prozentpunkte, 

 k) die erstmals ab dem 1. Jänner 2013 gebühren, um 1,41 Prozentpunkte, 

 l) die erstmals ab dem 1. Jänner 2014 gebühren, um 1,53 Prozentpunkte, 

 m) die erstmals ab dem 1. Jänner 2015 gebühren, um 1,66 Prozentpunkte, 

 n) die erstmals ab dem 1. Jänner 2016 gebühren, um 1,79 Prozentpunkte, 

 o) die erstmals ab dem 1. Jänner 2017 gebühren, um 1,92 Prozentpunkte, 

 p) die erstmals ab dem 1. Jänner 2018 gebühren, um 2,04 Prozentpunkte, 

 q) die erstmals ab dem 1. Jänner 2019 gebühren, um 2,17 Prozentpunkte, 

 r) die erstmals ab dem 1. Jänner 2020 gebühren, um 2,30 Prozentpunkte. 

 3. Der Pensionssicherungsbeitrag vermindert sich für Versorgungsgenüsse, 

 a) die erstmals ab dem 1. Jänner 2003 gebühren, um 0,05 Prozentpunkte, 

 b) die erstmals ab dem 1. Jänner 2004 gebühren, um 0,10 Prozentpunkte, 

 c) die erstmals ab dem 1. Jänner 2005 gebühren, um 0,15 Prozentpunkte, 

 d) die erstmals ab dem 1. Jänner 2006 gebühren, um 0,20 Prozentpunkte, 

 e) die erstmals ab dem 1. Jänner 2007 gebühren, um 0,25 Prozentpunkte, 

 f) die erstmals ab dem 1. Jänner 2008 gebühren, um 0,30 Prozentpunkte, 

 g) die erstmals ab dem 1. Jänner 2009 gebühren, um 0,35 Prozentpunkte, 

 h) die erstmals ab dem 1. Jänner 2010 gebühren, um 0,40 Prozentpunkte, 
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 i) die erstmals ab dem 1. Jänner 2011 gebühren, um 0,45 Prozentpunkte, 

 j) die erstmals ab dem 1. Jänner 2012 gebühren, um 0,50 Prozentpunkte, 

 k) die erstmals ab dem 1. Jänner 2013 gebühren, um 0,55 Prozentpunkte, 

 l) die erstmals ab dem 1. Jänner 2014 gebühren, um 0,60 Prozentpunkte, 

 m) die erstmals ab dem 1. Jänner 2015 gebühren, um 0,65 Prozentpunkte, 

 n) die erstmals ab dem 1. Jänner 2016 gebühren, um 0,70 Prozentpunkte, 

 o) die erstmals ab dem 1. Jänner 2017 gebühren, um 0,75 Prozentpunkte. 

Von Versorgungsgenüssen, die erstmals ab dem 1. Jänner 2018 gebühren, ist kein 
Pensionssicherungsbeitrag zu leisten. 

 4. Für Bundesbahnbeamte vermindert sich der Pensionssicherungsbeitrag für jedes angefangene 
Dienstjahr ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand nach § 2 Abs. 1 
Z 1 oder 3 um 0,2 Prozentpunkte. Diese Beamten entrichten auch nach der Ruhestandsversetzung 
einen verminderten Pensionssicherungsbeitrag. Die Verminderung beträgt 0,2 Prozentpunkte für 
jedes volle Dienstjahr, das der Beamte über das Erreichen des Zeitpunktes gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 
oder 3 BB-PG in Verbindung mit § 54a BB-PG hinaus im Aktivstand verbracht hat. Sie gilt auch 
für die Hinterbliebenen der betreffenden Beamten. 

 5. Für Bundesbahnbeamte der in der folgenden Tabelle angeführten Geburtsjahrgänge gelten 
abweichend von Abs. 3b folgende Prozentsätze für den Pensionsbeitrag für Bezugsteile über der 
monatlichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG und den Pensionssicherungsbeitrag: 

 

 

Pensionsbeitrag für 
Bezugsteile über der 

monatlichen 
Höchstbeitragsgrundlage 

nach § 45 ASVG 

Pensionssicherungs-
beitrag anstelle des am 

31. Dezember 2004 
geltenden 

Beitragssatzes von 
4,8% 

Pensionssicherungs-
beitrag anstelle des am 

31. Dezember 2004 
geltenden 

Beitragssatzes von 
3,3% 

1975 4,40% 2,06% 1,42% 

1974 4,57% 2,14% 1,47% 

1973 4,75% 2,22% 1,53% 

1972 4,92% 2,31% 1,58% 

1971 5,10% 2,39% 1,64% 

1970 5,27% 2,47% 1,70% 

1969 5,45% 2,55% 1,75% 

1968 5,62% 2,63% 1,81% 

1967 5,79% 2,71% 1,87% 

1966 5,97% 2,79% 1,92% 

1965 6,14% 2,88% 1,98% 

1964 6,32% 2,96% 2,03% 

1963 6,49% 3,04% 2,09% 

1962 6,67% 3,12% 2,15% 

1961 6,84% 3,20% 2,20% 

1960 7,01% 3,28% 2,26% 

1959 7,19% 3,37% 2,31% 

1958 7,36% 3,45% 2,37% 

1957 7,54% 3,53% 2,43% 

1956 7,71% 3,61% 2,48% 

1955 7,89% 3,69% 2,54% 

Als monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG gilt jeweils das Dreißigfache der 
täglichen Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 Abs. 1 ASVG. Den Pensionsbeitrag und den 
Pensionssicherungsbeitrag in der oben angeführten Höhe hat der Beamte auch von den Teilen der 
Sonderzahlung zu entrichten, die den unter Abs. 3b angeführten Geldleistungen bzw. Beträgen 
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entsprechen. Beträgt die Sonderzahlung höchstens die Hälfte der jeweiligen monatlichen 
Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so gilt für die gesamte Sonderzahlung der für 
Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitragsgrundlage vorgesehene Beitragssatz. Ist die 
Sonderzahlung höher als die halbe monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so gilt 
für den Teil der Sonderzahlung bis zur Hälfte der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage der für 
Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitragsgrundlage vorgesehene Beitragssatz, für den Rest 
der Sonderzahlung der für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 
vorgesehene Beitragssatz. 

(5a) Ab 1. Jänner 2015 ist für Pensionsteile, die in dem in der linken Spalte der folgenden Tabelle 
genannten Prozentbereich der jeweils geltenden monatlichen Höchstbeitragsgrundlage (HBGL) nach § 45 
ASVG liegen, anstelle des Pensionssicherungsbeitrags nach den Abs. 3c und 4 in Verbindung mit Abs. 5, 
ein Pensionssicherungsbeitrag in Höhe des in der rechten Spalte genannten Prozentsatzes zu entrichten: 
 

über 150% bis 200% der HBGL 10% 

über 200% bis 300% der HBGL 20% 

über 300% der HBGL 25% 
 

Für den von der Sonderzahlung zu entrichtenden Pensionssicherungsbeitrag gilt die Tabelle mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Prozentsätze der Höchstbeitragsgrundlage in der linken Spalte jeweils der 
halbierte Prozentsatz zur Anwendung kommt. 

(6) Durch die Vereinbarung vom 9. Dezember 1997 zwischen dem Vorstand der Österreichischen 
Bundesbahnen und der betrieblichen Interessenvertretung über eine Änderung der Bundesbahn-
Pensionsordnung wurde auf privatvertraglicher Basis unter Bedachtnahme auf die Abs. 3, Abs. 4 und 
Abs. 5 das bisherige Pensionssystem der Bediensteten der Österreichischen Bundesbahnen wie folgt 
verändert: 

 1. Einführung eines Durchrechnungszeitraumes bei der Berechnung der Pension und prozentuelle 
Begrenzung des Durchrechnungsverlustes während des Übergangszeitraumes analog dem 1. 
Budgetbegleitgesetz, 

 2. Anpassung der Pensionen nach dem Anpassungssystem des ASVG, 

 3. Einführung von Teilpensionsregelungen, wenn Pension und Erwerbseinkommen den Betrag von 
872 Euro überschreiten, 

 4. Annäherung des Berechnungssystems der Nebengebühren bei der Pension an jenes der 
Bundesbeamten durch schrittweise Anhebung des pauschalierten 
Nebengebührendurchschnittssatzes von 10% auf 15% und schrittweiser Anhebung der fixen 
Obergrenze um 25%. 

Administrative Durchführung der Pensionsangelegenheiten 

§ 52a. (1) Die ÖBB-Holding AG oder eine von dieser beauftragte Gesellschaft oder Einrichtung 
führt die Pensionsangelegenheiten aller Personen, die Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesbahn-
Pensionsgesetz haben, administrativ durch. 

(2) Für die in § 1 Abs. 12 BB-PG genannten Bediensteten erfolgt die Berechnung – ausgenommen 
die Höhe von Eigenpensionen zum Stichtag – und Verrechnung ihrer Pensionsansprüche durch die 
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) im übertragenen Wirkungsbereich des Bundes in 
entsprechender Anwendung von § 1 Abs. 2 und der §§ 2, 4 bis 6 und 8 des Bundesgesetzes über die 
Übertragung der Aufgaben des Bundespensionsamtes an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 
(Bundespensionsamtübertragungs-Gesetz – BPAÜG), BGBl. I Nr. 89/2006; die Höhe der Eigenpensionen 
zum Stichtag hat die gemäß Abs. 1 zuständige Stelle zu berechnen und zu vertreten. Die ÖBB-
Holding AG und die BVA sind zum gegenseitigen Austausch der jeweiligen für die Wahrnehmung der 
Aufgaben notwendigen Daten verpflichtet. Die Kosten für die Wahrnehmung dieser Aufgabe werden 
zwischen ÖBB-Holding AG und der BVA im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen 
festgelegt und verrechnet. 

Dienst-, Besoldungs- und Pensionsrecht 

§ 53. (1) Bis zu ihrer Neuregelung bleiben durch dieses Bundesgesetz die Bestimmungen über das 
Dienst-, Besoldungs- und Pensionsverhältnis unberührt. 

(2) Der Vorstand hat die notwendigen Verhandlungen zur Erarbeitung neuer Rechtsgrundlagen für 
nach dem Inkrafttreten dieser neuen Rechtsgrundlagen in ein Arbeitsverhältnis zu den Österreichischen 
Bundesbahnen eintretende Bedienstete zu führen und längstens bis 31. Dezember 1994 abzuschließen. 
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Das Arbeitsverhältnis für längstens ab 1. Jänner 1995 neu eintretende Bedienstete beruht auf einem 
privatrechtlichen Vertrag unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Eisenbahnbetriebes. 

(3) Kommt eine Vereinbarung über das Arbeitsverhältnis für neu eintretende Bedienstete (Dienst-, 
Besoldungs-, Pensions- und Personalvertretungsrecht) zwischen dem Vorstand der Österreichischen 
Bundesbahnen und der betrieblichen Arbeitnehmervertretung bis zum 31. Dezember 1994 nicht zustande, 
ist auf verfassungsmäßigem Wege eine Regelung der Angelegenheit durch ein Bundesgesetz 
herbeizuführen. 

(4) Die nach den im Abs. 1 genannten Bestimmungen in ein Dienstverhältnis zu den 
Österreichischen Bundesbahnen aufgenommenen Bediensteten haben, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach dem Inkrafttreten der in Abs. 2 genannten neuen Rechtsgrundlagen ihre Bereitschaft zum 
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis nach den im Abs. 1 genannten Rechtsgrundlagen erklären, 
Anspruch auf gleichzeitige Aufnahme in ein Arbeitsverhältnis zu den Österreichischen Bundesbahnen 
nach den Rechtsgrundlagen für neu eintretende Bedienstete. 

(5) Der Anwendungsbereich von arbeitsvertragsrechtlichen Rechtsvorschriften des Bundes, in ihrer 
jeweils geltenden Fassung, die auf dienst- und besoldungsrechtliche Regelungsinhalte des ÖBB-
Dienstrechts und die diesen Regelungsinhalten bis zum 31. Dezember 2003 zugrunde liegenden 
Rechtsverhältnisse abstellen, bleibt für Arbeitsverhältnisse zu den ÖBB, deren vertraglich vereinbarter 
Beginn vor dem 1. Jänner 2004 liegt und die auf einem privatrechtlichen Vertrag beruhen, unberührt, 
auch wenn sie infolge eines Betriebsüberganges nach dem 31. Dezember 2003 auf ein anderes 
Unternehmen (Erwerber) übergehen. 

Beachte für folgende Bestimmung 

Abs. 1 bis 3 und 8: Zum Bezugszeitraum und Inkrafttreten vgl. § 56 Abs. 8 bis 23. 

§ 53a (1) Der Vorrückungsstichtag ist jener Stichtag, an dem die Vorrückungsfrist für die Erlangung 
einer höheren Gehaltsstufe erstmals zu laufen beginnt. 

(2) Für die Berechnung des Vorrückungsstichtages sind ausschließlich die zurückgelegten Zeiten in 
einem Dienstverhältnis und einem Ausbildungsverhältnis als Lehrling zu 

 a) den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), einem ihrer Rechtsvorgänger oder ab 
Rechtswirksamkeit der angeordneten Spaltungs- und Umwandlungsvorgänge bei der ÖBB-
Holding AG, den im 3. Teil dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 138/2003 angeführten Gesellschaften, deren Rechtsnachfolgern und Unternehmen, die durch 
Maßnahmen der Umgründung im Rahmen des bestehenden Gesellschaftsrechts aus einer der 
Gesellschaften hervorgegangen sind, sowie den Unternehmen, auf die die Dienstverhältnisse der 
am 31. Dezember 2003 bei den Österreichischen Bundesbahnen beschäftigten Bediensteten 
infolge eines (auch mehrmaligen) Betriebsüberganges oder vertraglich übergegangen sind, sowie 

 b) Eisenbahninfrastrukturunternehmen und/oder Eisenbahnverkehrsunternehmen eines 
Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums, der Türkischen Republik oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft anzurechnen, insoweit sich eine solche Verpflichtung aus 
den jeweiligen Assoziierungs- und Freizügigkeitsabkommen ergibt. 

(3) Die Vorrückung findet mit dem auf die Vollendung der Vorrückungsfrist nächstfolgenden 
1. Jänner statt. 

(4) Anzurechnende Vordienstzeiten gemäß Abs. 2 lit. b sind binnen vier Monaten nach 
Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2015 dem Arbeitgeber entsprechend mitzuteilen und 
nachzuweisen. Erfolgt keine, keine fristgerechte oder eine nicht korrekte oder unvollständige Mitteilung 
oder wird kein, kein fristgerechter oder ein nicht korrekter oder unvollständiger Nachweis erbracht, 
erfolgt die Berechnung des Vorrückungsstichtages auf Basis der Dienstzeiten gemäß Abs. 2 lit. a. Sollte 
der Bedienstete eine fristgerechte Mitteilung oder einen fristgerechten Nachweis versäumt haben, ohne 
dass ihn ein Verschulden hieran trifft, so kann er die Mitteilung und den Nachweis binnen drei Monaten 
nach Wegfall des Verhinderungsgrundes nachholen. 

(5) Nach ordnungsgemäßer Mitteilung und Nachweis, spätestens nach Ablauf der Frist gemäß 
Abs. 4, erfolgt die Einstufung auf Basis des gemäß Abs. 2 ermittelten Vorrückungsstichtages in die 
Gehaltstufen der Gehaltstabellen Anlage 2 und 2a der Allgemeinen Vertragsbedingungen für 
Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen (AVB). 

(6) Die Einstufung gemäß Abs. 5 führt zu keiner Reduktion der vor Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2015 bezogenen Gehälter. Sofern die Einstufung gemäß Abs. 5 zu einer 
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Verschlechterung im Vergleich zum im letzten Monat vor Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 64/2015 bezogenen Gehalts führt, bleibt dieses zuletzt bezogene Gehalt gewahrt, bis das sich aus der 
Einstufung gemäß Abs. 5 ergebende Gehalt das gewahrte Gehalt entsprechend der Anlagen 2 und 2a der 
Allgemeinen Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen (AVB) 
erreicht. 

(7) In den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Dienstverträge bei den Österreichischen 
Bundesbahnen (AVB) ist binnen sechs Monaten nach Kundmachung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 64/2015 in der Anlage 2 vor der jeweils letzten Gehaltsstufe eine weitere Gehaltsstufe vorzusehen. 

(8) Die Rechte und Pflichten aus den voranstehenden Bestimmungen können durch Vertrag nicht 
abgeändert werden. 

8. Teil 

Schlussbestimmungen 

Übergangsbestimmungen 

§ 54. (1) Den Österreichischen Bundesbahnen erteilte Verkehrsgenehmigungen nach dem 
Eisenbahngesetz 1957 gelten nach Wirksamwerden der Umstrukturierung der Österreichischen 
Bundesbahnen 

 1. als der ÖBB-Personenverkehr AG, eingeschränkt auf die Erbringung von 
Eisenbahnverkehrsleistungen im Personenverkehr, 

 2. als der Rail Cargo Austria AG, eingeschränkt auf die Erbringung von 
Eisenbahnverkehrsleistungen im Güterverkehr, und 

 3. als der ÖBB-Traktion GmbH, eingeschränkt auf die Erbringung von Traktionsleistungen im 
Personen- und Güterverkehr, 

erteilt. 

(2) Mit Ausnahme der im Abs. 1 angeführten Verkehrsgenehmigungen gehen sämtliche mit 
Bescheid erteilten Genehmigungen, Bewilligungen, Berechtigungen, Befähigungen, Konzessionen usw. 
der Österreichischen Bundesbahnen, die auf Grund bundesgesetzlicher Regelungen nicht auf die im 
3. Teil dieses Bundesgesetzes angeführten Gesellschaften im Wege der Rechtsnachfolge übergehen 
können oder übertragbar sind, abweichend von diesen bundesgesetzlichen Regelungen nach der 
Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen auf diejenigen im 3. Teil dieses Bundesgesetzes 
angeführten Gesellschaften über, deren übertragenen Teilbetrieb diese Genehmigungen, Bewilligungen, 
Berechtigungen, Befähigungen, Konzessionen usw. zuzurechnen sind. Soweit diese Gesellschaften jedoch 
die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Befähigungen, Berechtigungen, Konzessionen, 
Bewilligungen und Nachweise nach anderen bundesgesetzlichen Vorschriften nicht besitzen oder diese 
Befähigungen, Berechtigungen, Konzessionen, Bewilligungen und Nachweise nach anderen 
bundesgesetzlichen Vorschriften fehlen, sind diese von der jeweiligen Gesellschaft innerhalb von 
30 Monaten nach Rechtswirksamkeit der angeordneten Spaltungs- und Umwandlungsvorgänge 
einzuholen. 

(3) Die zum Stichtag der Verschmelzung der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG mit der ÖBB-
Infrastruktur Bau AG als aufnehmende Gesellschaft (§ 29a Abs. 1) jeweils bestehenden 
Sicherheitsgenehmigungen gemäß § 38 Eisenbahngesetz 1957 der ÖBB-Infrastruktur Bau AG und der 
ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG gelten bis längstens 30. Juni 2011 als Sicherheitsgenehmigung gemäß § 38 
Eisenbahngesetz 1957 der ÖBB-Infrastruktur AG. 

(4) Verweise in sonstigen Rechtsvorschriften des Bundes auf die Bestimmungen der §§ 21 und 22 
dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 gelten als Verweise auf 
§§ 52 und 53 dieses Bundesgesetzes. Verweise in sonstigen Rechtsvorschriften des Bundes auf die 
Bestimmungen des § 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 gelten als Verweis auf 
§ 48 dieses Bundesgesetzes. 

Vollziehung 

§ 55. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich § 42 Abs. 3, § 47 Abs. 1 und § 48 
der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen, hinsichtlich § 47 Abs. 2, § 50, § 50a, § 52 Abs. 1a bis 1c und § 52a Abs. 2 der 
Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich § 52 Abs. 2 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, hinsichtlich der übrigen 
Bestimmungen der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie betraut. 
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Inkrafttreten 

§ 56. (1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich der §§ 1, 4 bis 12, 14, 15, 18, 19 Abs. 1 und Abs. 3 
bis 6, 20, 21 Abs. 1, 22 sowie 23 mit 1. Jänner 1993, hinsichtlich der §§ 2, 3, 13, 16, 17, 19 Abs. 2 sowie 
21 Abs. 2 und 3 mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nach Maßgabe des Abs. 1 tritt das 
Bundesbahngesetz, BGBl. Nr. 137/1969, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 151/1984, 
außer Kraft. 

(3) § 21 Abs. 1 und § 24 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 182/1996 treten mit 1. April 
1996 in Kraft. 

(3) Die §§ 2 Abs. 2 und 4, 15 Abs. 1, 21 Abs. 3 sowie § 24 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 201/1996 treten mit 1. Juli 1996 in Kraft. 

(4) § 21 Abs. 2 bis 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 15/1998 tritt mit 1. Jänner 1998 
in Kraft. 

(5) § 2 samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 166/1999 tritt mit 1. Jänner 
2000 in Kraft; die vom Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen gemäß § 2 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 15/1998 
festgelegten Kriterien sind bis zum Wirksamwerden der Festsetzung der Benützungsentgeltkategorien 
und Benützungsentgeltsätze nach § 2 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 166/1999 
anzuwenden. 

(6) § 2 Abs. 6 letzter Satz und § 2 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 26/2000 
treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft. 

(7) § 21 Abs. 3 bis 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2001 tritt mit 1. Oktober 
2000 in Kraft. 

(8) § 2 Abs. 7 und § 21 Abs. 6 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2002 treten 
mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

(9) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 71/2003 treten in Kraft: 

 1. § 2 Abs. 8 am Tage nach der Kundmachung dieses Bundesgesetzes, 

 2. § 21 Abs. 3c und 4 und Abs. 5 Z 1 und 4 mit 1. Jänner 2004. 

(10) § 42 bis § 45 samt Überschriften und § 47 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 138/2003 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. Die Verordnungen des Bundesministers für Verkehr, 
Innovation und Technologie, mit denen den Österreichischen Bundesbahnen 
Schieneninfrastrukturvorhaben zur Planung, zur Planung und Durchführung oder zur Durchführung 
übertragen worden sind, treten mit Ablauf des 31. Dezember 2004 außer Kraft. 

(11) § 52 Abs. 5 Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 tritt mit 1. Jänner 
2005 in Kraft. 

(12) § 52 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 80/2005 tritt mit 1. Jänner 2005 in 
Kraft. 

(13) § 52a samt Überschrift in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2011, BGBl. I Nr. 111/2010, 
tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 

(14) § 53a in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 129/2011 tritt mit 1. Jänner 2004 in 
Kraft. 

(15) § 52 Abs. 5 Z 5 in der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/2012, tritt mit 
1. Jänner 2014 in Kraft. 

(16) § 52 Abs. 5a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 46/2014 tritt am 1. Jänner 2015 in 
Kraft und ist auch auf Personen anzuwenden, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung 
Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach dem BB-PG haben. 

(17) § 52 Abs. 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 32/2015 tritt mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(18) § 53a in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 64/2015 gilt für jene Bediensteten, die 
bis zum 31. Dezember 2004 bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), einem ihrer 
Rechtsvorgänger oder ab Rechtswirksamkeit der angeordneten Spaltungs- und Umwandlungsvorgänge 
bei der ÖBB-Holding AG, den im 3. Teil dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 138/2003 angeführten Gesellschaften, deren Rechtsnachfolgern und Unternehmen, die durch 
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Maßnahmen der Umgründung im Rahmen des bestehenden Gesellschaftsrechts aus einer der 
Gesellschaften hervorgegangen sind, sowie den Unternehmen, auf die die Dienstverhältnisse der am 
31. Dezember 2003 bei den Österreichischen Bundesbahnen beschäftigten Bediensteten infolge eines 
(auch mehrmaligen) Betriebsüberganges oder vertraglich übergegangen sind, eingetreten sind. 

(19) § 53a Abs. 1 bis 3 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 64/2015, tritt für 
Bedienstete, deren Vorrückungsstichtag auf Grundlage von § 3 Bundesbahn-Besoldungsordnung 1963 
(BO 1963) berechnet wurde, mit dem 1. April 1963 in Kraft. 

(20) § 53a Abs. 1 bis 3 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 64/2015, tritt für 
Bedienstete, deren Vorrückungsstichtag auf Grundlage von § 13 Bundesbahn-Dienst- und 
Lohnordnung 1954 (DILO 1954) berechnet wurde, mit dem 1. Jänner 1954 in Kraft. 

(21) § 53a Abs. 1 bis 3 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 64/2015, tritt für 
Bedienstete, deren Vorrückungsstichtag auf Grundlage von § 4 Gastarbeiterordnung (GaO) berechnet 
wurde, mit dem 20. Juli 1966 in Kraft. 

(22) § 53a Abs. 1 bis 3 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 64/2015, tritt für 
Bedienstete, deren Vorrückungsstichtag auf Grundlage von § 14 Teilbeschäftigtenordnung 1977 
(TbO 1977) berechnet wurde, mit dem 1. Jänner 1977 in Kraft. 

(23) § 53a Abs. 1 bis 3 und 8 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 64/2015, tritt für 
Bedienstete, deren Vorrückungsstichtag auf Grundlage von § 35 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für Dienstverträge bei den Österreichischen Bundesbahnen (AVB) berechnet wurde, mit dem 1. Jänner 
1996 in Kraft. 

(24) § 53a Abs. 4 bis 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2015 treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(25) § 52a und § 55 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2015 treten mit 
1. Jänner 2016 in Kraft. 

(26) § 52 Abs. 2a in der Fassung der Dienstrechts-Novelle 2018, BGBl. I Nr. 60/2018, tritt mit 
8. Jänner 2018 in Kraft. 


	1. Teil
	Gesellschaft „Österreichische Bundesbahnen“

	2. Teil
	ÖBB-Holding AG

	3. Teil
	Umstrukturierung der Österreichischen Bundesbahnen

	1. Hauptstück
	ÖBB-Personenverkehr AG

	2. Hauptstück
	Rail Cargo Austria AG

	3. Hauptstück
	ÖBB-Produktion GmbH

	4. Hauptstück
	ÖBB-Technische Services-GmbH

	6. Hauptstück
	ÖBB-Immobilienmanagement GmbH

	7. Hauptstück
	ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG

	8. Hauptstück
	ÖBB-Infrastruktur Bau AG

	4. Teil
	Schieneninfrastruktur

	5. Teil
	Gemeinwirtschaftliche Leistungen

	6. Teil
	Sonderbestimmungen

	7. Teil
	Bedienstete, Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger

	8. Teil
	Schlussbestimmungen


